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Text

Abschnitt 1
Anwendungsbereich

8 1. Dieses Bundesgesetz gilt fur die nachstehend aufgezéhlten Einrichtungen des Bundes:
1. Albertina,

2. Kunsthistorisches Museum mit Weltmuseum Wien und Theatermuseum Wien (KHM-
Museumsverband),

. Osterreichische Galerie Belvedere,

. MAK - Osterreichisches Museum fiir angewandte Kunst,

. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK),
. Naturhistorisches Museum Wien,

. Technisches Museum Wien mit Osterreichischer Mediathek,
. Osterreichische Nationalbibliothek.
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Abschnitt 2
Bundesmuseen

82. (1) Diein 81 Z 1 bis 7 genannten Einrichtungen sind wissenschaftliche Anstalten 6ffentlichen
Rechts des Bundes, denen unbewegliche und bewegliche Denkmale im Besitz des Bundes zur Erfillung
ihres kulturpolitischen und wissenschaftlichen Auftrags als gemeinnitzige 6ffentliche Aufgabe anvertraut
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sind und die mit In-Kraft-Treten der Museumsordnung (8§ 6) eigene Rechtspersonlichkeit erlangen. Die
im Folgenden als Bundesmuseen bezeichneten Anstalten sind kulturelle Institutionen, die im Rahmen
eines permanenten gesellschaftlichen Diskurses die ihnen anvertrauten Zeugnisse der Geschichte und
Gegenwart der Kinste, der Technik, der Natur sowie der sie erforschenden Wissenschaften sammeln,
konservieren, wissenschaftlich aufarbeiten und dokumentieren und einer breiten Offentlichkeit
zugénglich machen sollen. Sie sind ein Ort der lebendigen und zeitgemaRen Auseinandersetzung mit dem
ihnen anvertrauten Sammlungsgut. Thr Wirkungsbereich wird, entsprechend den jeweiligen historischen
und sammlungsspezifischen Voraussetzungen, in den einzelnen Museumsordnungen geregelt. Die
Bundesmuseen sind dazu bestimmt, das ihnen anvertraute Sammlungsgut zu mehren und zu bewahren
und es derart der Offentlichkeit zu prasentieren, dass durch die Aufbereitung Verstindnis fiir
Entwicklungen und Zusammenhdnge zwischen Gesellschafts-, Kunst-, Technik-, Natur- und
Wissenschaftsphanomenen geweckt wird. Als bedeutende kulturelle Institutionen Osterreichs sind sie
dazu aufgerufen, das dsterreichische Kulturleben zu bereichern, das Kulturschaffen der Gegenwart, die
aktuellen Entwicklungen der Technik und die Verdnderungen der Natur zu registrieren und deren
Zeugnisse gezielt zu sammeln und das Sammlungsgut im Sinne des spezifisch kulturpolitischen Auftrags
jedes Hauses standig zu ergénzen. Dabei pflegen sie den Austausch mit Museen in Osterreich und
anderen Landern im Ausstellungs- und Forschungsbereich. Als umfassende Bildungseinrichtungen
entwickeln sie zeitgemale und innovative Formen der Vermittlung besonders fiir Kinder und Jugendliche.
Sie sind zu einer moglichst zweckmaRigen, wirtschaftlichen und sparsamen Gebarung verpflichtet.

(2) Die Bundesmuseen kdnnen fir sich Rechte und Pflichten begrinden; fiir diese trifft den Bund
keine Haftung.

(3) Den Geschéftsfihrern der Bundesmuseen obliegt bei ihrer Geschéftsfuhrung die Sorgfaltspflicht
eines ordentlichen Geschéftsmannes. Sie haben dem Bundeskanzler jéhrlich einen Jahresbericht (8§ 8)
sowie einen mit dem Prifbericht und Bestatigungsvermerk eines Wirtschaftsprifers versehenen
Jahresabschluss samt Lagebericht vorzulegen. Der Prifbericht des Wirtschaftsprifers hat sich auch auf
die Einhaltung der Grundsatze der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erstrecken.

(4) Die Bundesmuseen unterliegen der Kontrolle durch den Rechnungshof.

8§ 3. (1) Die Bundesmuseen unterliegen der Aufsicht des Bundeskanzlers. Die Aufsicht bezieht sich
auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen sowie insbesondere der in § 2 Abs. 3 festgelegten
Grundsétze. Der Bundeskanzler ist erméchtigt, die in Erflllung dieser Aufsicht erforderlichen
Verordnungen, inshesondere das Berichtswesen betreffend, zu erlassen.

(2) Der Bundeskanzler ist berechtigt, in Erfillung seiner Aufsichtspflicht Uberpriifungen
vorzunehmen und die von ihm angeforderten Unterlagen einzusehen. Jedes Bundesmuseum ist
verpflichtet, dem Bundeskanzler alle zweckdienlichen Auskinfte zu erteilen, Geschéftssticke und
Unterlagen (ber die von ihm bezeichneten Gegenstdnde vorzulegen und von ihm angeordnete
Erhebungen anzustellen.

(3) Dem Bundeskanzler obliegen die Prifung und Feststellung des Jahresabschlusses und die
Verteilung der Basisabgeltung gemaR 8 5 Abs. 4 an die Bundesmuseen, ferner die Entlastung des (der)
Geschéftsfiihrer(s) sowie des Kuratoriums.

84. (1) Der allen Bundesmuseen (§2) gemeinsame Zweck ist der Ausbau, die Bewahrung,
wissenschaftliche Bearbeitung und Erschlieung, Prasentation und Verwaltung des dem jeweiligen
Bundesmuseum auf Dauer oder bestimmte Zeit geméaR § 5 Abs. 1 Uberlassenen oder von ihm erworbenen
Sammlungsgutes unter Beachtung der Grundsatze der ZweckméRBigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit; entgeltliche Neuerwerbungen gehen zundchst in das Eigentum des Bundesmuseums und erst
mit Eintritt der Lastenfreiheit kostenfrei in das Bundeseigentum Uber und sind als solches zu
inventarisieren. Der Eintritt der Lastenfreiheit darf nicht unsachlich verzégert werden. Ebenso geht das
geméaR § 31a FOG erworbene Sammlungsgut lastenfrei in das Eigentum des Bundes tiber. Unentgeltliche
Neuerwerbungen gehen bei zweiseitigen Rechtsgeschéften (zB durch Schenkungen) geméR dem Willen
der Vertragsparteien in das Eigentum der Einrichtung oder in das Eigentum des Bundes Uber; bei
einseitigen Rechtsgeschéften (zB letztwillige Verfligungen) zugunsten der Einrichtung entscheidet diese,
ob sie der moglichen Neuerwerbung néher tritt oder nicht. VerduRBerungen und Belastungen dieser
Neuerwerbungen, die im Eigentum der Einrichtungen verbleiben, bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
Zustimmung des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen.

(2) Die besondere Zweckbestimmung jedes einzelnen Bundesmuseums (§2) ist in der
Museumsordnung (8§ 6) zu regeln.

8 5. (1) Der Bundesminister fur Finanzen ist erméachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
und dem Bundesminister fiur Wirtschaft, Familie und Jugend die in der Anlage A verzeichneten
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Immobilien (bzw. Teile von Immobilien) samt Zubehdr den Bundesmuseen zum entgeltlichen Gebrauch
zu Uberlassen, wobei sich das Entgelt am Kategoriemietzins D orientiert. Die Uberlassung erfolgt auf
Grund eines Uberlassungsvertrages, der gleichzeitig mit der Erlassung der Museumsordnung des
jeweiligen Bundesmuseums abzuschlieRen ist. Im Uberlassungsvertrag ist festzulegen, dass die Erhaltung
der Immobilie im AuReren und in den konstruktiven Teilen vom fiir den staatlichen Hochbau zustandigen
Bundesminister (derzeit Bundesminister fir Wirtschaft, Familie und Jugend) wahrgenommen wird;
weiters, welche Teile der Liegenschaftsverwaltung vom jeweiligen Museum zu iibernehmen sind; weiters
Bestimmungen (ber die Verpflichtungen des jeweiligen Museums zur Erhaltung des betriebsbereiten
Zustandes  fir dessen  Zwecke, Uber das  Zustimmungsverfahren des Bundes bei
baubewilligungspflichtigen Malnahmen des Museums und (ber die Inanspruchnahme technischer
Dienstleistungen der Burghauptmannschaft Osterreich; weiters unter welchen Bedingungen der Vertrag
aufzuldsen ist. Weiters ist der Bundesminister fir Finanzen erméchtigt, gleichzeitig mit Erlassung der
Museumsordnung und im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler

1. das bereits vorhandene sowie das vom Bund geméR § 3la FOG und das geméR 84 Abs. 1
erworbene Sammlungsgut dem jeweiligen Bundesmuseum als Leihgabe zu tberlassen;

2. die mobile Ausstattung und die Nutzungsrechte an immateriellen Gdltern ins Eigentum des
jeweiligen Bundesmuseums zu Ubertragen. Hiezu ist vom Bundesministerium fir Finanzen eine
Amtsbestatigung auszustellen. Eine solche Amtsbestatigung gilt als Urkunde im Sinne des § 33
des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 39.

(2) Ebenso gehen zum selben Zeitpunkt die gemaR 8§ 3la FOG erworbenen sonstigen
Vermogenswerte einschlielich aller zugehdrenden Rechte, Forderungen und Schulden auf die
Bundesmuseen uber. Das Bundesmuseum haftet jedoch nur bis zur Hohe des lbernommenen Vermogens
anteilsméRig fur noch offene in Geld zu entrichtende Verbindlichkeiten der aufgeldsten Einrichtungen
gemal § 31a FOG.

(3) Die Wertansétze fiir das ubergegangene Vermdgen und die eingerdumten Rechte sind anlasslich
der Eroffnungsbilanzen festzulegen, die binnen sechs Monaten ab dem Vermdgensibergang geméaRl
Abs. 1 zu erstellen sind. Fir die Bestimmung der Wertansétze in den Erdffnungsbilanzen besteht keine
Bindung an die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Wertansatze der technischen Einrichtungen
und Anlagen sind entsprechend ihrer Nutzungsmoglichkeiten unter Berticksichtigung des gegenwartigen
Standes der Technik festzulegen. Die Erdffnungsbilanzen haben jeweils als Anlage eine
zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven des Bundesmuseums zu enthalten, die
nachvollziehbar und betriebsnotwendig dem jeweiligen Bereich auf Grund der Aufgabenverteilung
geméR § 4 zuzuordnen sind und aus der die Uibergehenden Glaubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar
sind. Die Anlagen haben darlber hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermégenswerte und
Haftungen zu enthalten, die zu dem jeweiligen Bundesmuseum gehdren. Die Wertansédtze der
Eroffnungsbilanzen sind durch einen gerichtlich bestellten Prifer zu priifen und zu bestatigen. Die
Eroffnungsbilanzen sind zum Firmenbuch einzureichen. § 10 Abs. 1 HGB ist anzuwenden.

(4) Der Bund leistet den in § 1 aufgezdhlten Einrichtungen des Bundes fir die Aufwendungen, die
ihnen in Erflllung ihres kulturpolitischen Auftrages entstehen, ab dem 1. Janner 2024 eine jahrliche
Basisabgeltung in Hoéhe von 138,553 Millionen Euro; ab dem 1. Janner 2025 betragt die jahrliche
Basisabgeltung 145,383 Millionen Euro. Ergibt sich aus dem Gebarungsvollzug ein vom veranschlagten
Saldo abweichender Betrag, so ist dieser bei der Basisabgeltung des jeweils folgenden Finanzjahres
gegenzuverrechnen. Die Aufteilung dieser Mittel auf die einzelnen in § 1 aufgezéhlten Einrichtungen des
Bundes obliegt dem Bundeskanzler. Er hat hiebei die besondere Zweckbestimmung der einzelnen in 8§ 1
aufgezahlten Einrichtungen des Bundes zu berlcksichtigen. Dazu gehoren insbesondere der
Personalbedarf, der Sachbedarf der wissenschaftlichen Aktivitdten und der Ausstellungen, die
Neuerwerbungen sowie die Instandhaltungserfordernisse.

(5) Unbeschadet der Verpflichtungen des Uberlassers der Immobilien geméR Abs. 1 kann der Bund
nach MalRgabe der budgetdren Mdglichkeiten den in § 1 aufgezédhlten Einrichtungen des Bundes einen
finanziellen Beitrag fir nutzerspezifische bauliche Investitionsvorhaben, Bestandsadaptierungen und
technische SicherheitsmalRnahmen leisten. Die Zuteilung dieser Mittel auf von den in 8 1 aufgezéhlten
Einrichtungen des Bundes eingereichte Projekte obliegt dem Bundeskanzler nach MaRgabe der sachlichen
und kulturpolitischen Prioritaten unter Beriicksichtigung der diesen Einrichtungen sowohl aus eigenen
finanziellen Ressourcen als auch durch Sponsoren zur Verfligung stehenden Mittel.

(6) Der Bund kann von ihm berlassenes Sammlungsgut bzw. Teile davon einem Bundesmuseum
zur Abwendung materieller Schaden oder aus zwingenden staatspolitischen Interessen nach vorheriger
Ricksprache entziehen. Fir durch die Entziehung entstandene Sché&den kann der Bund nicht haftbar
gemacht werden.
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(7) Der Bundeskanzler schlieBt mit den in 81 aufgezahlten Einrichtungen des Bundes
Rahmenzielvereinbarungen fur die Dauer von jeweils drei Jahren ab, durch die der kulturpolitische
Auftrag zur Absicherung des Bestandes und der Aktivitaten der Einrichtungen prézisiert wird.

8§ 6. (1) Der Bundeskanzler erlasst fur das Kunsthistorische Museum bis zum 31. Dezember 1998 mit
spatester Wirksamkeit zum 1. Janner 1999, fiir die Osterreichische Galerie, das Osterreichische Museum
fur angewandte Kunst und das Technische Museum Wien bis zum 31. Dezember 1999 mit spétester
Wirksamkeit zum 1. Janner 2000, flr die ubrigenin 8 1 Z 1, 5 und 6 aufgezéhlten Bundesmuseen so rasch
wie moglich, spatestens aber bis zum 31. Dezember 2002 mit spatester Wirksamkeit zum 1. Janner 2003
auf Vorschlag des jeweiligen Bundesmuseums oder nach dessen Anhdrung eine Museumsordnung, in der
jedenfalls folgende Angelegenheiten zu regeln sind:

1. Gliederung in Sammlungen;
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 40/2014)
3. Aufbauorganisation, wobei zumindest folgende Organe vorzusehen sind:
3.1.ein oder zwei am Bundesmuseum bestellte Geschaftsfihrer, die nach Anhérung des
Kuratoriums vom Bundeskanzler nach einer von diesem durchgefiihrten &ffentlichen
Ausschreibung auf fiinf Jahre bestellt werden; Wiederbestellungen sind mdglich. Die
vorzeitige Abberufung der/des Geschéftsfiihrer(s) bedarf eines Antrags des Kuratoriums, fir
den eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich ist. Ist das Kuratorium sdumig
und Gefahr in Verzug, kann der Bundeskanzler auch ohne Antrag tatig werden. Sieht die
Museumsordnung zwei Geschaftsfilhrer vor, ist bis zum Ende der Dienstzeit des derzeit
bestellten Direktors nur die zweite Position mit Schwerpunkt kaufménnische
Geschéftsfuhrung auszuschreiben;
3.2.ein vom Bundeskanzler bestelltes Kuratorium als wirtschaftliches Aufsichtsorgan der
Geschéftsfuhrung, insbesondere in Bezug auf Voranschlag, Budgetvollzug und
Rechnungsabschluss;
4. ein Verzeichnis der dem Bundesmuseum (berlassenen Immobilien mit einer stichtagsbezogenen
Zustandsbeschreibung;
5. Verzeichnis der beweglichen Ausstattung (Inventar laut RIM), wobei die Nachschaffung dem
Bundesmuseum obliegt;

. Dokumentation der Sammlung/en und ihrer Bestandteile in sachadaquater Form;

. Leitlinien flr die besondere Zweckbestimmung (8§ 4);

. Aufgabenkatalog des Bundesmuseums;

. Grundsétze der strukturellen - und Ablauf - Organisation der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen
und technischen Verwaltung und Betreuung der dem Bundesmuseum uberlassenen oder von
diesem erworbenen Sachen;

10. Rechte und Pflichten des Kuratoriums und des/der Geschaftsfiihrer(s) in sinngemaRer

Anwendung der den Aufsichtsrat und die Geschaftsfihrung betreffenden Bestimmungen des
GmbH-Gesetzes.

(2) Bis zur Bestellung des/der ersten Geschaftsfiihrer(s) wird die Funktion vom jeweiligen Direktor
ausgelibt. Er kann mit seiner Zustimmung auch zum Geschéftsfihrer des Bundesmuseums bestellt
werden.

(3) Die Museumsordnung ist als Verordnung des Bundeskanzlers kundzumachen.

(4) Gleichzeitig mit der Erlassung der Museumsordnung hat der Bundeskanzler die
Geschaftsordnungen fur den/die Geschaftsfiihrer und fur das Kuratorium zu erlassen.

(5) Geht ein/e offentlich-rechtlich Bedienstete/r des Bundes als Geschéftsfihrer/in ein
Dienstverhéltnis mit einem der im 8 1 Z 1 bis 7 genannten Bundesmuseen ein, so ist er/sie fur die Dauer
dieses Dienstverhaltnisses gegen Entfall der Bezlige beurlaubt.

8 7. (1) Die Kuratorien gemaR § 6 setzen sich wie folgt zusammen:

1. aus drei vom Bundeskanzler bestellten Mitgliedern,

2. aus einem vom Bundesminister fiir Finanzen entsandten Mitglied,

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 40/2014)

4. aus einem vom Bundesminister fir Wirtschaft, Familie und Jugend entsandten Mitglied,

5.aus einem vom Bundeskanzler bestellten, auf dem Forschungsgebiet des betreffenden
Bundesmuseums tatigen Wissenschafter, der nicht Bediensteter dieses Bundesmuseums sein darf,

O 00 N O
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6. aus einem vom Bundeskanzler bestellten Mitglied aus dem Kreis der Forderer des betreffenden
Bundesmuseums,

7. aus einem vom zustandigen Betriebsrat entsandten Mitglied,
8. aus einem von der Gewerkschaft Offentlicher Dienst entsandten Mitglied.

(2) Der Bundeskanzler bestellt aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums einen Vorsitzenden
sowie dessen Stellvertreter.

(3) Die Geschéftsordnung des Kuratoriums hat vorzusehen, dass bei Stimmengleichheit die Stimme
des Vorsitzenden entscheidet. Weiters ist vorzusehen, dass der Jahresbericht gemaR § 8 Abs. 1 auch der
Zustimmung der Vertreter des Bundesministers fir Finanzen und des Bundeskanzlers bedarf.

(4) Die Kosten fir das Kuratorium (laufende Birogeschafte sowie Aufwandersatze) sind von dem
Bundesmuseum zu veranschlagen und zu tragen.

8 8. (1) Der/Die Geschéftsflhrer eines Bundesmuseums hat/haben (das erste Mal beginnend mit dem
Jahr der Erlassung der Museumsordnung nach § 6) jahrlich fir das néchste Kalenderjahr sowie fur
mindestens die darauf folgenden zwei Kalenderjahre einen Jahresbericht (Vorhabensbericht), bestehend
aus einem Strategiebericht und der Vorschaurechnung (Plan- Gewinn- und Verlust- Rechnung,
Planbilanz, Plan- Finanzierungsrechnung) zu erstellen. Der Jahresbericht ist unter Beachtung der
Grundsétze der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erstellen. Der Jahresbericht ist
nach Genehmigung des Kuratoriums dem Bundeskanzler bis spétestens sechs Wochen vor Beginn des
néchsten Kalenderjahres zur Genehmigung vorzulegen. Sofern der Bundeskanzler die Genehmigung des
Jahresberichts nicht innerhalb von sechs Wochen ab Vorlage untersagt, gilt der Jahresbericht als
genehmigt.

(2) Zusétzlich zu der Abgeltung gemél 8 5 Abs. 4 kann der Bund nach Maligabe der im j&hrlichen
Bundesfinanzgesetz flr diese Zwecke vorgesehenen Mittel erhdhte Aufwendungen geméll 8 5 Abs. 4
unter der Voraussetzung vergiten, dass dies trotz zweckméaRiger, wirtschaftlicher und sparsamer
Gebarung des Bundesmuseums und unter Bedachtnahme auf Rationalisierungsmalnahmen erforderlich
ist.

(3) Die Abgeltungen gemaR § 5 Abs. 4 und gemall Abs. 2 hat der Bund den Anstalten nach Bedarf
monatlich im Voraus zu Gberweisen.

(4) Der/die Geschéftsfihrer hat/haben  fir die Errichtung eines Planungs- und
Berichterstattungssystems zu sorgen, das die Erfullung der Berichterstattungspflichten durch die
Anstaltsleitungen nach den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundesministers fir
Finanzen hinsichtlich der Einrichtung eines Beteiligungs- und Finanzcontrolling gewahrleistet.

8 9. Alle Vorgénge geméaR diesem Bundesgesetz im Zusammenhang mit der Erlangung der eigenen
Rechtspersonlichkeit, der Vermogensiibertragung und der Ubertragung bzw. Einrdumung von Rechten,
Forderungen und Verbindlichkeiten vom Bund an die Bundesmuseen sind von allen bundesgesetzlich
geregelten Gebihren, Steuern und Abgaben befreit.

8 10. (1) Die Bundesmuseen gemal § 2 Abs. 1 sind Arbeitgeber ihres Personals; auf Dienstvertrage
ist das privatrechtlich jeweils erforderliche Gesetz, insbesondere das Angestelltengesetz, anzuwenden.

(2) Beamte, die am Tag vor Erlangung der Rechtspersonlichkeit einer Einrichtung gemafR § 1 Z 1 bis
7 deren Personalstand angehdren, werden mit In-Kraft-Treten der Museumsordnung in das
Bundesministerium fiir Unterricht, Kunst und Kultur - Zentralleitung versetzt und gleichzeitig jenem
Bundesmuseum, dessen Aufgaben sie Uberwiegend besorgen, zur dauernden Dienstleistung zugewiesen,
solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden. Der fur die
Personalangelegenheiten dieser Beamten zustdndige Geschéftsfihrer ist in dieser Funktion an die
Weisungen des Bundeskanzlers gebunden. Der Bundeskanzler ist erméchtigt, diesem Geschéftsfiihrer
dienstbehdrdliche Angelegenheiten durch Verordnung zu Ubertragen, sofern dies im Interesse der
ZweckmaéBigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist.

(3) Bundesbeamte gem&R Abs. 2 haben, wenn sie innerhalb von flnf Jahren ab dem Zeitpunkt der
Gesamtrechtsnachfolge ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklaren, mit Wirksamkeit von dem dem
Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufhahme in ein Arbeitsverhaltnis zum Bundesmuseum zu
den zu diesem Zeitpunkt fur neu eintretende Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen. Die beim Bund
verbrachte Dienstzeit ist dabei fur alle zeitabhdngigen Anspriiche anzurechnen.

(4) Fur die Bundesbeamten gemafR Abs. 2 hat das Bundesmuseum dem Bund den gesamten
Aktivitatsaufwand samt Nebenkosten zu ersetzen und einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes
zu leisten. Dieser Beitrag betragt 31,8 vH des Aufwandes an Aktivbeziigen. Als Aktivbeziige gelten alle
Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Die von den Bundesbeamten
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einbehaltenen Pensionsbeitrdge sind anzurechnen. Im Falle einer kiinftigen Anderung der Hohe des
Pensionsbeitrags der Bundesbeamten geméaR § 22 des GG 1956, BGBI. Nr. 54, dndert sich der Prozentsatz
des Deckungsbeitrags im gleichen Verhéltnis. Sind ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der
Museumsordnung von Versicherungstragern Uberweisungsbeitrage geleistet worden, sind diese in voller
Hohe unverziglich an den Bund zu (berweisen. Die sonstigen Zahlungen des Bundesmuseums an den
Bund sind jeweils am 10. des betreffenden Monats féllig.

(5) Vertragsbedienstete des Bundes, die am Tag vor der Erlangung der Rechtspersénlichkeit einer
Einrichtung gemdl 81 Z1 bis 7 angehoren, werden ab dem Zeitpunkt der Erlangung der
Rechtspersonlichkeit Arbeitnehmer jenes Bundesmuseums, dessen Aufgaben sie (iberwiegend besorgen.
Das Bundesmuseum setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegentiber den Vertragsbediensteten fort.
Fur diese gelten die Bestimmungen des Dienst- und Besoldungsrechts, insbesondere des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, in der jeweils geltenden Fassung, weiter; der
Abschluss sondervertraglicher Regelungen nach § 36 des Vertragsbedienstetengesetzes ist nicht mehr
zuldssig. Diese Arbeitnehmer haben, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dem Wirksamwerden des fir
die neu eintretenden Bediensteten geltenden Kollektivvertrages oder einer Betriebs- oder
Einzelvereinbarung ihre Bereitschaft zum Ausscheiden aus dem Dienstverhaltnis nach den auf sie weiter
anzuwendenden Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 erkldren, Anspruch auf
gleichzeitige Aufnahme in ein Arbeitsverhéltnis zum Bundesmuseum nach den flr Neueintretende
geltenden Rechtsgrundlagen. Ein Anspruch auf Abfertigung besteht im Zusammenhang mit diesem
Ausscheiden nicht. Die im vorangegangenen Dienstverhéltnis verbrachte Dienstzeit ist in diesem Fall fir
alle zeitabhangigen Rechte zu beriicksichtigen.

(6) Die Bediensteten gemal Abs.3 und 5 sind hinsichtlich der Nutzung von Dienst- oder
Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete wéren. Dadurch wird kein
Bestandverhaltnis an der Wohnung begriindet, und die Bestimmungen des § 80 des BDG 1979, BGBI.
Nr. 333, und der 88 24a bis 24c des GG 1956, BGBI. Nr. 54, finden weiterhin sinngeméR Anwendung.
Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 des BDG 1979 nimmt der Bundeskanzler wabhr.

(7) Wechseln die Arbeitnehmer gemaBR Abs. 5 von diesem Dienstverhéltnis zum Bundesmuseum
unmittelbar in ein Dienstverhdltnis zum Bund, so sind sie so zu behandeln, als ob dieses Dienstverhaltnis
zum Bundesmuseum ein solches zum Bund gewesen ware.

(8) Fur die Befriedigung der bezugsrechtlichen Anspriiche der in den Abs.3 und 5 genannten
Bediensteten hat der Bund wie ein Ausfallsbirge (§ 1356 des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches)
zu haften. Die Hohe der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich zum Zeitpunkt der Erlangung der
Rechtspersonlichkeit des Bundesmuseums bzw. dem Tag der Wirksamkeit des Austrittes aus dem
Bundesdienst aus der fir die genannten Bediensteten mafgeblich gewesenen besoldungsrechtlichen
Stellung unter Beriicksichtigung ihrer Verwendung zu diesem Zeitpunkt ergibt, zuziglich der nach
diesem Zeitpunkt zuruckgelegten Dienstzeit, der vorgesehenen regelmdfRigen Vorriickungen und
allgemeinen Gehaltserh6hungen.

(9) In aufrechte Dienstverhéltnisse gemaR § 31a FOG tritt das Bundesmuseum mit In-Kraft-Treten
der Museumsordnung als Arbeitgeber ein.

(10) Forderungen des Bundes gegenuber Bediensteten, die gemal Abs. 3 und 5 Arbeitnehmer des
Bundesmuseums werden, gehen mit dem Zeitpunkt der Begrundung bzw. des Uberganges dieses
Arbeitsverhéltnisses auf das Bundesmuseum uber und sind von diesem dem Bund zu refundieren.

(11) Anwartschaften auf Abfertigungen und Jubildumszuwendungen von Bediensteten, die geman
Abs. 3 und 5 Arbeitnehmer des Bundesmuseums werden, werden von dem Bundesmuseum bernommen.

(12) Von Ruhe- oder Versorgungsgenussen aus direkten Leistungszusagen eines Bundesmuseums,
soweit diese die Hohe der jeweils geltenden monatlichen Hochstbeitragsgrundlage (8 45 ASVG)
Uberschreiten, ist vom Bundesmuseum ein Pensionssicherungsbeitrag flr jene Anteile, welche den aus
dem ASVG stammenden Teil Ubersteigen, nach MaRRgabe folgender Bestimmungen einzubehalten:

1.5% fiur jenen Teil des Ruhe- oder Versorgungsgenusses, der tber 100% der monatlichen
Hochstbeitragsgrundlage  liegt, aber nicht mehr als 150% der monatlichen
Hdchstbeitragsgrundlage betragt,

2.10% fur jenen Teil des Ruhe- oder Versorgungsgenusses, der uber 150% der monatlichen
Hochstbeitragsgrundlage  liegt, aber nicht mehr als 200% der monatlichen
Hdchstbeitragsgrundlage betragt,

3.20% fur jenen Teil des Ruhe- oder Versorgungsgenusses, der Uber 200% der monatlichen
Hochstbeitragsgrundlage  liegt, aber nicht mehr als 300% der monatlichen
Hochstbeitragsgrundlage betrégt und
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4. 25% fir jenen Teil des Ruhe- oder Versorgungsgenusses, der Uber 300% der monatlichen
Hdochstbeitragsgrundlage liegt.
Ein Pensionssicherungsbeitrag gemdl Z 1 bis 4 ist auch von den entsprechenden Teilen der
Sonderzahlungen einzubehalten.

(13) Bezugsberechtigte von Ruhe- und Versorgungsgenissen aus direkten Leistungszusagen von
Tochtergesellschaften eines Bundesmuseums, die der Kontrolle des Rechnungshofs unterliegen, haben,
soweit ihre Ruhe- und Versorgungsgentsse die Hohe der monatlichen Hdochstbeitragsgrundlage (8§ 45
ASVG) uberschreiten, fiir jene Anteile, welchen den aus dem ASVG stammenden Teil Ubersteigen, einen
Pensionssicherungsbeitrag an jene Tochtergesellschaft zu leisten, von der sie diese Beziige beziehen.
Dieser Pensionssicherungsbeitrag ist von der auszahlenden Tochtergesellschaft einzubehalten, seine Hohe
bestimmt sich nach Abs. 12.

8 11. (1) Beamte, die am 31. Dezember 2000 dem Personalstand des Museums fir Vélkerkunde, des
Osterreichischen Theatermuseums oder der Osterreichischen Phonothek angehéren, werden mit In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes in das Bundesministerium fiir Unterricht, Kunst und Kultur-Zentralleitung
versetzt. Gleichzeitig werden die Beamten des Museums fiir Volkerkunde und des Osterreichischen
Theatermuseums dem Kunsthistorischen Museum "™ 3 die Beamten der Osterreichischen Phonothek
dem Technischen Museum Wien zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer
anderen Bundesdienststelle versetzt werden. Die fir die Personalangelegenheiten dieser Beamten
zustandigen Geschaftsflhrer sind in dieser Funktion an die Weisungen des Bundeskanzlers gebunden.

(2) Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 2000 dem Museum fir Vélkerkunde oder
dem Osterreichischen Theatermuseum angehdren, werden mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
Arbeitnehmer des KHM-Museumsverbandes, die der Osterreichischen Phonothek angehoren,
Arbeitnehmer des Technischen Museums Wien. Die Bundesmuseen setzen die Rechte und Pflichten des
Bundes gegenuber den Vertragsbediensteten fort. Den Vertragsbediensteten bleiben die am 31. Dezember
2000 zustehenden Rechte, insbesondere hinsichtlich Vorriickungen, Beférderungen und Einbeziehung in
die allgemeinen Bezugserhéhungen, gewabhrt.

(3) Auf die Dienstverhaltnisse gemaR Abs. 1 und 2 sind die Bestimmungen des § 10 anzuwenden.

(4) In Dienstverhiltnisse gemaR § 31a FOG des Museums fiir Volkerkunde und des Osterreichischen
Theatermuseums tritt mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes das Kunsthistorische Museum, in die der
Osterreichischen Phonothek das Technische Museum Wien als Arbeitgeber ein.

G

Anm. 1: Artikel 3 Z 8 der Novelle BGBI. | Nr. 40/2014 lautet: ,,In § 11 Abs. 1 und 2 wird die Bezeichnung
., Kunsthistorischen Museums* durch die Bezeichnung ,, KHM-Museumsverbandes“ ersetzt.“. Die
Novellierungsanweisung konnte in Abs. 1 nicht eingearbeitet werden.)

8 11a. (1) Das Pathologisch-anatomische Bundesmuseum in Wien wird mit 1. Jdnner 2012 in das
Naturhistorische Museum eingegliedert.

(2) Auf Beamte, die am 31. Dezember 2011 dem Personalstand des Pathologisch-anatomischen
Bundesmuseums in Wien angehéren, und auf Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 2011
dem Pathologisch-anatomischen Bundesmuseum in Wien angehdren, finden die Bestimmungen des § 11
sinngeméal Anwendung.

8 12. Dem zum Zeitpunkt der Erlangung der Rechtspersdnlichkeit am jeweiligen Bundesmuseum
eingerichteten Dienststellenausschuss obliegt ab In-Kraft-Treten der jeweiligen Museumsordnung die
Funktion des Betriebsrates des Bundesmuseums im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI.
Nr. 22/1974. Er hat fur die Ausschreibung von Betriebsratswahlen so zeitgerecht Sorge zu tragen, dass
der neu gewdhlte Betriebsrat spétestens ein Jahr nach In-Kraft-Treten der Museumsordnung seine
Tétigkeit aufnehmen kann. Auf die Tatigkeit dieser Betriebsratskorperschaften und die Rechtsstellung der
Mitglieder der Organe der Arbeitnehmerschaft sind zusatzlich § 70 und §72 Abs.2 bis 4 Post-
Betriebsverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 326/1996, sinngemaR anzuwenden, wobei der Wahlvorstand dem
dortigen Wahlausschuss und die jeweils sachlich zustandige Betriebsratskoérperschaft im Museumsbereich
dem dortigen Personalvertretungsorgan entspricht. Die dem jeweiligen Bundesmuseum zugewiesenen
Beamten gehoéren dariiber hinaus weiterhin dem Wirkungsbereich des zustdndigen Zentralausschusses
beim Bundesministerium fiir Unterricht, Kunst und Kultur an.

8§ 12a. (1) Fur die zu den Einrichtungen gemdf § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1, 8 11a Abs. 2 und gemaR
§ 14 der Osterreichischen Nationalbibliothek zur dauernden Dienstleistung zugewiesenen Beamten wird
mit 1.Juli 2014 das Amt der Osterreichischen Bundesmuseen und der Osterreichischen
Nationalbibliothek eingerichtet. Diese Dienststelle ist fiir diese Beamten eine dem Bundeskanzleramt
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nachgeordnete Dienstbehdrde und wird von einer vom Bundeskanzler bestellten Person geleitet, die in
dieser Funktion an dessen Weisungen gebunden ist.

(2) Die Beamten gemaR Abs. 1 gehdren ab dem 1. Juli 2014 diesem Amt an, solange sie nicht zu
einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden. In der Zuweisung zur dauernden Dienstleistung zu den
Einrichtungen gemafR § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 11a Abs. 2 und zur Osterreichischen Nationalbibliothek
tritt dadurch keine Anderung ein.

Abschnitt 3
Osterreichische Nationalbibliothek

§13. (1) Die Osterreichische Nationalbibliothek ist eine wissenschaftliche Anstalt offentlichen
Rechtes des Bundes mit eigener Rechtspersonlichkeit. Als Nationalbibliothek sind ihr unbewegliche und
bewegliche Denkmale im Besitz des Bundes zur Erflllung ihres kulturpolitischen und wissenschaftlichen
Auftrags als gemeinniitzige offentliche Aufgabe anvertraut. Sie ist eine Statte der geistig-kulturellen
Identitat Osterreichs, ein Ort der kulturellen Begegnung sowie des wissenschaftlichen Diskurses und
bewabhrt in ihren historischen Sammlungen einmalige Quellen zum Weltkulturerbe.

(2) Sie tragt Verantwortung fiir die Bewahrung, den Ausbau, die wissenschaftliche Bearbeitung und
die Présentation des ihr anvertrauten kulturellen Erbes. Als umfassende Bildungseinrichtung entwickelt
sie zeitgemaRe und innovative Formen der Wissens- und Kulturvermittlung und pflegt den fachlichen
Diskurs sowie die Zusammenarbeit mit in- und ausléndischen Einrichtungen des Bibliotheks- und
Forschungsbereiches.

(3) Zweck der Osterreichischen Nationalbibliothek ist der Ausbau, die wissenschaftliche
Bearbeitung und ErschlieBung, die Bereitstellung und langfristige Erhaltung sowie die Verwaltung des ihr
auf Dauer oder bestimmte Zeit sinngemaB nach §5 Abs. 1 (berlassenen oder von ihr erworbenen
Sammlungsgutes unter Beachtung der Grundsatze der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit.

(4) Die Osterreichische Nationalbibliothek kann fiir sich Rechte und Pflichten begriinden; fiir diese
trifft den Bund keine Haftung.

(5) Aufgaben, die der Osterreichischen Nationalbibliothek auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften obliegen, werden durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht beriihrt.

(6) Zusitzlich zu den Aufgaben gemaB Abs. 1 bis 3 fiihrt die Osterreichische Nationalbibliothek das
Haus der Geschichte Osterreich als fachlich eigenstandiges Museum. Dieses soll die Zeitgeschichte
Osterreichs ab der zweiten Hélfte des 19. Jahrhunderts mit thematischen Riickblicken in die Zeit der
Aufklarung und davor und einem besonderen Schwerpunkt auf die Zeit von 1918 bis in die Gegenwart in
ihrem europaischen und internationalen Kontext vermitteln. Das Haus der Geschichte Osterreich soll auch
ein aktives und offenes Diskussionsforum flr zeithistorische Fragestellungen und Themen der
Gegenwartsgeschichte sein und ist zu einer objektiven wissenschaftlichen Darstellung geschichtlicher
Entwicklungen und Ereignisse verpflichtet.

8 14. (1) Die 8§ 10 und 12 sind mit der MalRgabe anzuwenden, dass an die Stelle

1. der Begriffe ,,Bundesmuseum® oder ,,.Bundesmuseen‘ sowie des Ausdruckes ,.einer Einrichtung
gemaR § 1 Z 1 bis 7“ der Begriff ,,Osterreichische Nationalbibliothek*,

2. des Ausdruckes ,jenem Bundesmuseum, dessen Aufgaben sie Uberwiegend besorgen oder
jenes Bundesmuseums, dessen Aufgaben sie (berwiegend besorgen der Ausdruck ,.der
Osterreichischen Nationalbibliothek*,

3. des Ausdruckes ,,mit In-Kraft-Treten der Museumsordnung* der Ausdruck ,,mit Erlangung der
Rechtspersonlichkeit* und

4. des Ausdruckes ,,ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Museumsordnung® der Ausdruck
,»ab dem Zeitpunkt der Erlangung der Rechtspersonlichkeit im jeweils richtigen
grammatikalischen Zusammenhang tritt.

(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, sind die Ubrigen Bestimmungen des
Abschnittes 2, ausgenommen § 11 und 8 11a, auf die Osterreichische Nationalbibliothek anzuwenden.

8§ 15. Zusatzlich zu der Abgeltung gemal § 5 Abs. 4 kann der Bund nach MaRgabe der im jahrlichen
Bundesfinanzgesetz fiir diese Zwecke vorgesehenen Mittel erhdhte Aufwendungen unter der
Voraussetzung vergiiten, dass dies trotz zweckmaRiger, wirtschaftlicher und sparsamer Gebarung der
Anstalt und unter Bedachtnahme auf RationalisierungsmafRnahmen erforderlich ist.
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8§ 16. (1) Der Bundeskanzler erlasst fiir die Osterreichische Nationalbibliothek auf deren Vorschlag
oder sonst nach deren Anhdrung eine Bibliotheks- und Museumsordnung, in der jedenfalls folgende
Angelegenheiten zu regeln sind:

1. die Gliederung in Sammlungen und Abteilungen;

2. die Aufbauorganisation, in der ein/e Geschaftsfiihrer/in oder zwei Geschéftsfiihrer/innen und ein
Kuratorium (8§ 7) vorzusehen sind, wobei die/der jeweilige Vorsitzende des wissenschaftlichen
Beirates des Hauses der Geschichte Osterreich (Abs.5) als zusitzliches Mitglied dem
Kuratorium angehort;

3.das Verzeichnis der ihr (berlassenen bzw. zugeordneten Immobilien mit einer
stichtagsbezogenen Zustandsbeschreibung;

4.das  Verzeichnis  der  beweglichen  Ausstattung  (Inventar  entsprechend 8§70
Bundeshaushaltsgesetz 2013), wobei die Nachschaffung der Osterreichischen Nationalbibliothek
obliegt;

5. die Dokumentation der Sammlung/en und ihrer Bestandteile in sachadaquater Form;

6. die Leitlinien fur die Zweckbestimmung als Nationalbibliothek (§ 13);

7. die Grundsétze der strukturellen Organisation und der Ablauforganisation der wissenschaftlichen,
wirtschaftlichen und technischen Verwaltung und Betreuung der der Osterreichischen
Nationalbibliothek Uberlassenen oder von dieser erworbenen Sachen;

8. die Rechte und Pflichten des Kuratoriums und der Geschéftsfiihrung in sinngeméler Anwendung
der den Aufsichtsrat und die Geschaftsfiihrung betreffenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes;

9. fur das Haus der Geschichte Osterreich insbesondere auch:

a) dessen Aufbauorganisation mit einer/einem fachlich weisungsfreien wissenschaftlichen
Direktorin/Direktor, der nach 6ffentlicher Ausschreibung auf fiinf Jahre zu bestellen ist, wobei
Wiederbestellungen zul&ssig sind;

b) die Zusammenarbeit mit dem Osterreichischen Staatsarchiv und anderen Einrichtungen des
Bundes und der Lander, die tber historische Exponate und Expertise verfligen;

c) Festlegung des Budgets (unter Beriicksichtigung von Personal-, Betriebs-, In-Kind- und
sonstigen Fixkosten) im Rahmen des Budgets der Osterreichischen Nationalbibliothek, das
dem Haus der Geschichte Osterreich zur eigenstindigen Verwendung fiir die Umsetzung des
inhaltlichen Konzeptes unter Einhaltung aller internen Regelungen und Kontrolle der
Budgeteinhaltung durch die Geschéftsfilhrung und das Kuratorium der Osterreichischen
Nationalbibliothek zur Verfiigung steht;

d) die Angelegenheiten, in denen der wissenschaftliche Beirat gemaR Abs.5 jedenfalls zu
befassen ist, inshesondere die Mitwirkung bei der Bestellung der/des wissenschaftlichen
Direktorin/Direktors und bei der fachlichen Ausrichtung des Hauses der Geschichte Osterreich
entsprechend Abs. 6.

(2) Die Bibliotheks- und Museumsordnung ist als Verordnung des Bundeskanzlers kundzumachen.

(3) Gleichzeitig mit der Erlassung der Bibliotheks- und Museumsordnung hat der Bundeskanzler
Geschaftsordnungen fur das Kuratorium und die Geschaftsfihrung zu erlassen.

(4) Geht ein/e Offentlich-rechtlich Bedienstete/r des Bundes als Geschaftsfuhrer/in ein
Dienstverhéltnis mit der Osterreichischen Nationalbibliothek ein, so ist er/sie flr die Dauer dieses
Dienstverhéltnisses gegen Entfall der Bezlige beurlaubt.

(5) Zur Beratung der/des Direktorin/Direktors des Hauses der Geschichte Osterreich in fachlichen
Angelegenheiten wird ein wissenschaftlicher Beirat bestehend aus sechs Mitgliedern eingerichtet, dem
die/der Generaldirektor/in des Osterreichischen Staatsarchivs angehort. Auf die Dauer von drei Jahren
werden zwei Mitglieder vom Bundeskanzler und zwei Mitglieder vom Bundesminister fiir Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft bestellt und ein Mitglied gemeinsam von den Léndern entsandt. Diese
Mitglieder mussen Erfahrungen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft, der Museumswissenschaft
oder einer anderen einschlagigen Wissenschaft aufweisen. Auf eine paritatische Zusammensetzung des
Beirates mit Frauen und Ménnern ist hinzuwirken. Wiederbestellungen sind zuléssig. Die Mitglieder
wahlen eines der beiden vom Bundeskanzler bestellten Mitglieder zur/zum Vorsitzenden und aus den
anderen Mitgliedern eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist der
Beirat durch Neubestellung fir den Rest der Funktionsperiode zu erganzen. Der Bundeskanzler hat die
Geschéftsordnung fir den wissenschaftlichen Beirat im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zu erlassen. § 7 Abs. 4 ist sinngemaf anzuwenden.
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(6) Die Geschaftsfiinrung der Osterreichischen Nationalbibliothek hat die Funktion der/des
Direktorin/Direktors des Hauses der Geschichte Osterreich in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen
Beirat gemdl Abs. 5 6ffentlich auszuschreiben. Dieser erstattet einen mit den maximal drei am besten
geeigneten Kandidatinnen/Kandidaten gereihten Vorschlag an die Geschéftsfithrung der Osterreichischen
Nationalbibliothek zur Bestellung der/des wissenschaftlichen Direktorin/Direktors des Hauses der
Geschichte Osterreich. Spatestens sechs Monate nach ihrer/seiner Bestellung entwickelt die/der
wissenschaftliche Direktorin/Direktor in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Beirat im Rahmen der
budgetdren Festlegungen gemaBR § 16 Abs. 1 Z 9 lit. ¢ ein Konzept fir die fachliche Ausrichtung des
Hauses der Geschichte Osterreich, zu dem anschlieBend das Publikumsforum gemiR Abs. 7 in
Anwesenheit der/des Direktorin/Direktors und des wissenschaftlichen Beirats zu héren ist.

(7) Zur beratenden Einbindung der Zivilgesellschaft in die Aktivitaten des Hauses der Geschichte
Osterreich wird ein Publikumsforum mit bis zu 34 Mitgliedern aus Angehérigen gesellschaftlicher
Gruppen eingerichtet. Das Publikumsforum kann Anregungen in fachlichen Angelegenheiten an den
wissenschaftlichen Beirat und die/den Direktorin/Direktor des Hauses der Geschichte Osterreich richten,
die diese Anregungen zumindest zweimal jahrlich gemeinsam mit der/dem Direktorin/Direktor und dem
wissenschaftlichen Beirat zu behandeln und dariiber einen schriftlichen Bericht zu verfassen haben. Die
Tatigkeit im Publikumsforum ist ehrenamtlich. Der Bundeskanzler hat die Geschéftsordnung fiir das
Publikumsforum im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
zu erlassen. § 7 Abs. 4 ist sinngeméaR anzuwenden.

(8) Die Mitglieder des Publikumsforums werden vom Bundeskanzler auf drei Jahre wie folgt
bestellt:
1. je ein Mitglied auf VVorschlag folgender Einrichtungen und Gruppen:
a) Osterreichisches Nationalkomitee des International Council of Museums (ICOM);
b) Museumsbund Osterreich;
c) Verband Osterreichischer Archivarinnen und Archivare;
d) Osterreichischer Kunstsenat;
e) Osterreichische Akademie der Wissenschaften;
f) Osterreichische Universititenkonferenz;
g) Offentliche Padagogische Hochschulen;
h) Verband der dsterreichischen Volkshochschulen;
i) Osterreichische Hochschiilerschaft;
j) Osterreichischer Verband der Elternvereine an éffentlichen Pflichtschulen;
k) Bundesschulervertretung;
) Osterreichische Kinder- und Jugendvertretung (OJV) — Bundesjugendvertretung;
2. je ein Mitglied auf Vorschlag folgender Einrichtungen und Gruppen:
a) Mauthausen Komitee Osterreich;
b) Dokumentationsarchiv des Osterreichischen Widerstands;
¢) Nationalfonds der Republik Osterreich fiir Opfer des Nationalsozialismus;
d) Zukunftsfonds der Republik Osterreich;
e) Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbénde und Widerstandskampfer/innen Osterreichs;
f) Volksgruppenbeirate;
g) Wirtschaftskammer Osterreich;
h) Bundesarbeitskammer;
i) Landwirtschaftskammer Osterreich;
j) Osterreichischer Gewerkschaftsbund;
k) Osterreichischer Gemeindebund;
I) Osterreichischer Stadtebund;
m) Osterreichischer Frauenring;
n) Osterreichischer Seniorenrat;
o) Osterreichischer Integrationsfonds;
p) Kriegsopfer- und Behindertenverband Osterreich;
q) Osterreichisches Olympisches Comité;
r) Institut fir Konfliktforschung;
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3. vier Vertreterinnen/Vertreter auf Vorschlag der gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften.

Die dreijahrige Funktionsperiode des Publikumsforums beginnt, wenn zumindest 20 Mitglieder bestellt
sind. Auf eine parititische Zusammensetzung des Publikumsforums mit Frauen und Mannern ist
hinzuwirken. Die Mitglieder wéhlen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n
Vorsitzende/n. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist das Publikumsforum durch Neubestellung fiir den
Rest der Funktionsperiode zu erganzen. Wiederbestellungen sind zuldssig.

Abschnitt 4
Sonstige Bestimmungen

§ 17. Fiir Auftriage des Bundes an die Bundesmuseen oder Osterreichische Nationalbibliothek sowie
auf die Inanspruchnahme von Leistungen von Dienststellen des Bundes durch diese Anstalten ist, auch
wenn dies jeweils entgeltlich erfolgt, das Bundesvergabegesetz 1997 nicht anzuwenden. Gleiches gilt fiir
die Inanspruchnahme von Leistungen sonstiger Rechtstrager, die im Alleineigentum des Bundes stehen.

8§ 18. (1) Die Anstalten sind in das Firmenbuch einzutragen.

(2) Ortlich zustindig ist jenes Gericht (§ 120 Abs. 1 Z 1 JN), in dessen Sprengel die Anstalten ihren
Sitz haben.
(3) 8 3 Firmenbuchgesetz ist sinngeméaR anzuwenden, darlber hinaus sind einzutragen:
1. kurze Angabe des Anstaltszwecks;
2. das Datum der Anstaltsordnung und jede Anderung dieser Urkunde;
3. Name und Geburtsdatum des/der Geschéftsfiihrer(s) und von Prokuristen;
4. Name und Geburtsdatum des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und der tbrigen Mitglieder des
Kuratoriums;
5. der Tag der Einreichung des Jahresabschlusses sowie der Abschlussstichtag.

8 19. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

820. Auf die Arbeitnehmer der Anstalten ist das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBI.
Nr. 100/1993, mit Ausnahme des dritten Teiles, Abschnitt 4 und 5 und des fiinften Teiles, anzuwenden.
§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der Bundesminister flr Finanzen im Einvernehmen mit der/dem
Bundesminister/in fiir Justiz und dem Bundeskanzler;

2. hinsichtlich des 85 Abs. 1 erster bis vierter Satz der Bundesminister fur Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend und dem
Bundeskanzler;

3. hinsichtlich des §5 Abs.1 flinfter bis letzter Satz der Bundesminister fir Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler;

4. hinsichtlich §6 Abs.1 Z4 der Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend im

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler;

. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 2 der Bundesminister fiir Finanzen;

. (Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 40/2014)

. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister fir Wirtschaft, Familie und Jugend,

. hinsichtlich 89 der Bundesminister  fiir ~ Finanzen, soweit  Gerichts- und

Justizverwaltungsgebiihren betroffen sind, die/der Bundesminister/in flr Justiz;
9. hinsichtlich § 18 die/der Bundesminister/in fir Justiz;
10. im Ubrigen der Bundeskanzler.
§22. (1) Dieses Bundesgesetz sowie die Anlage A treten mit 1.Janner 2002 in Kraft. Das

Bundesmuseen-Gesetz, BGBI. | Nr. 115/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 142/2000

tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2001 aulRer Kraft.

(2) Die 885 Abs. 4 und 15 Abs. 1 sowie die Anlage A in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 136/2004 treten mit 1. Janner 2005 in Kraft.

(3) § 3 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 8 5 Abs. 4 erster und zweiter Satz, § 5 Abs. 4 vierter und
fiinfter Satz jeweils hinsichtlich der Wortfolge ,,in § 1 aufgezahlten Einrichtungen des Bundes“, § 5
Abs. 7 und § 15 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2007, BGBI. | Nr. 24, treten mit 1. Janner 2007
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in Kraft. Zugleich treten die bisherigen Abs. 1 und 3 des § 15 aulRer Kraft. § 3 Abs. 1 letzter Satz und § 5
Abs. 7 sind im Zeitraum 1. J&nner 2007 bis 28. Februar 2007 mit der MalRgabe anzuwenden, dass es statt
»die/der Bundesminister/in fur Unterricht, Kunst und Kultur® ,der Bundesminister fir Bildung,
Wissenschaft und Kultur* zu lauten hat.

(4) 82 Abs. 3, § 3 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 und 3, 85 Abs. 1 erster und vierter Satz, 8 5 Abs. 4
hinsichtlich der Bezeichnung der Bundesministerin/des Bundesministers, 8 6 Abs. 1 erster Halbsatz, Z 3.1
und 3.2, 86 Abs.3 und 4, §7 Abs. 1, 2 und 3, §8 Abs. 1, §10 Abs. 2 und 6, § 11 Abs. 1, 8§12, § 16
Abs.1,2und3und §2121,2,3,4,8,9und 10 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2007, BGBI. |
Nr. 24, treten mit 1. Mérz 2007 in Kraft.

(5) Es treten mit 1. Janner 2009 8 5 Abs. 4 erster Satz und der Entfall von § 5 Abs. 4 zweiter Satz
sowie mit 1. Februar 2009 §5 Abs. 1, 87 Abs.1 Z4 und 821 Z2, 4 und 7 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2009, BGBI. | Nr. 52, in Kraft.

(6) §5 Abs. 5 und § 21 Z 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBI. | Nr. 111/2010,
treten mit 1. Janner 2011 in Kraft. Zugleich treten § 15 Abs. 2 und die Absatzbezeichnung des § 15
Abs. 1 auRer Kraft.

(7) § 5 Abs. 4 erster Satz, § 11a, die Uberschrift zu Abschnitt 3 und § 14 Abs. 2 in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2012, BGBI. | Nr. 112/2011, treten mit 1. Janner 2012 in Kraft.

(8)8122,82Abs. 3,83 Abs. 1 bis 3,85 Abs. 1,4,5und 7, 8§ 6 Abs. 1, 3 und 4, § 7 Abs. 1 bis 3,
88 Abs. 1, § 10 Abs. 2 und 6, 8 11 Abs. 1 und 2, 8 12a und § 21 sowie die Anlage A in der Fassung des
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBI. | Nr. 40/2014, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in
Kraft.

(8) 8 10 Abs. 12 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 46/2014 tritt mit 1. Janner
2015 in Kraft.

(9)81 26,84 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 66/2015
treten mit 1. Juli 2015 in Kraft.

(10) 85 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2016, BGBI. I Nr. 144/2015, tritt mit
1. Janner 2015 in Kraft.

(11) 85 Abs. 4, §13 Abs.1 und 6 sowie 8§16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 20/2016 treten mit dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. Ab diesem
Zeitpunkt sind alle notwendigen MaRnahmen einschlie3lich der Vorstudie zu setzen, damit das Haus der
Geschichte Osterreich so rasch als moglich entsprechend der budgetiren Bedeckung seine Tatigkeit
aufnehmen kann.

(12) 85 Abs.4 und die Anlage A in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2017, BGBI. |
Nr. 109/2016, treten mit 1. J&nner 2017 in Kraft.

(13) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2018/2019, BGBI. | Nr. 30/2018, tritt mit
1. Janner 2018 in Kraft.

(14) 85 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2021, BGBI. I Nr. 135/2020, tritt mit
1. Janner 2021 in Kraft.

(15) 85 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2022, BGBI. I Nr. 202/2021, tritt mit
1. Janner 2022 in Kraft.

(16) 85 Abs.4 in der Fassung des Art.18 Z1 des Budgetbegleitgesetzes 2023, BGBI. |
Nr. 185/2022, tritt mit 1. Janner 2023 in Kraft. 8 5 Abs. 4 in der Fassung des Art. 18 Z 2 des genannten
Bundesgesetzes tritt nicht in Kraft.

(17) 85 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2024, BGBI. | Nr. 152/2023, tritt mit
1. Janner 2024 in Kraft.

Anlage A

Vom jeweiligen Uberlassungsvertrag konnen folgende Liegenschaften bzw. Liegenschaftsteile im
derzeit genutzten Ausmal erfasst sein. Im Uberlassungsvertrag sind die Flachen planlich darzustellen:

Museum KG Nr. Katastralgemeinde EZ Anmerkung

Albertina 01004 Innere Stadt 13 Teile
01004 Innere Stadt 14 Teile
01004 Innere Stadt 15 Teile
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01004 Innere Stadt 16 Teile
01004 Innere Stadt 1747 Teile
KHM-Museumsverband 01004 Innere Stadt 10 Zur Génze
01004 Innere Stadt 1 Teile
01004 Innere Stadt 5 Teile
01004 Innere Stadt 1839 Teile
81102 Ambras 105 Teile
Naturhistorisches
Museum 01004 Innere Stadt 9 Zur Ganze
Osterreichische 01006 Landstral3e 1302 Teile
Galerie Belvedere 01006 Landstralle 4159 Zur Génze
01657 Leopoldstadt 5805 Zur Génze
MAK - Osterreichisches 01004 Innere Stadt 1268 Zur Ganze
Museum fiir angewandte Flakturm Arenberg 3404 Superadifikat
Kunst 01510 Potzleinsdorf 151 Zur Génze
01510 Potzleinsdorf 327 Zur Génze
Technisches Museum
Wien mit Osterrei- 01210 Penzing 1846 Zur Génze
chischer Mediathek 01009 Mariahilf 1190 Teile
Osterreichische 01004 Innere Stadt 1 Teile
Nationalbibliothek 01004 Innere Stadt 7 Zur Ganze
01004 Innere Stadt 14 Teile
01004 Innere Stadt 448 Zur Génze
01004 Innere Stadt 1747 Teile
01004 Innere Stadt 1779 Teile

www.ris.bka.gv.at

Seite 13 von 13



	Abschnitt 1
	Anwendungsbereich

	Abschnitt 2
	Bundesmuseen

	Abschnitt 3
	Österreichische Nationalbibliothek

	Abschnitt 4
	Sonstige Bestimmungen

	Anlage A

